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BETRIFFT Geschäft Nr. 2018/195
Antrag des Stadtrates betreffend Festsetzung der Teilrevision der kommunalen Nut-
zungsplanung für die „Umzonung Eselriet“

DER GROSSE GEMEINDERAT

AUF ANTRAG DES STADTRATES 
UND GESTÜTZT AUF § 24 DER GEMEINDEORDNUNG

BESCHLIESST:

1st Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung für die „Umzonung Eselriet“ wird gemäss § 88 PBG 
festgesetzt. 

2nd Diese Festsetzung bedarf gemäss § 89 PBG der Genehmigung durch den Regierungsrat.
3rd Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.
4th Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt und ermächtigt, über zwingend notwendige Änderungen von 

untergeordneter Bedeutung aufgrund des Genehmigungsverfahrens zu entscheiden. 
5th Mitteilung durch Protokollauszug an:

a. Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Raumentwicklung, Zollstrasse 36, 8090 Zürich, (sechsfach, zur 
Genehmigung)

b. Stadtrat
c. Baubehörde
d. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach)

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon

 

Markus Annaheim Brigitte Känzig-Ohl
Ratspräsident Stv. Ratssekretärin
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